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Tipps und Besonderheiten

Belgien nicht
immer

nicht
immer

ja nein
Mit Kostenvoranschlag gegnerische Versicherung auffordern, den Schaden

innerhalb von 8 Tagen zu begutachten.
Bosnien-

Herzegowina
nicht bekannt

x x Gesetzliche Deckung gering: 140.000 EUR Personen-, 84.000 EUR
Sachschäden

Bulgarien nicht bekannt
x x Mietwagen nur bei beruflicher Nutzung des Fahrzeuges. Gesetzliche

Deckung ungenügend: 12.800 EUR Personen-, 7.700 EUR Sachschäden

Dänemark nein
nicht

immer
nein nein

x  Schaden von gegnerischer Versicherung begutachten lassen. Mietwagen
nur bei beruflicher Nutzung des Fahrzeuges.

Frankreich nein
nicht

immer
nicht

immer
nein

Versicherer, Policenummer und -gültigkeit von Plakette an der
Windschutzscheibe abschreiben. Nutzungsausfallentschädigung gering

(ca. 3-8 EUR/Tag).

Griechenland nein
nicht

immer
nicht

immer
nicht

immer Fahrzeug möglichst in Griechenland reparieren lassen.

Großbritannien ja ja nein
nicht

immer
x  Namen, Anschrift, Kfz-Kennzeichen und Policenummer notieren;

Zulassungsstellen können keine Auskunft geben.

Italien nein
nicht

immer
nicht

immer
nicht

immer

Versicherer, Policenummer und -gültigkeit von Plakette an der
Windschutzscheibe abschreiben. Polizei verlangt bei Unfällen manchmal

Grüne Karte.

Jugoslawien nicht bekannt
Grenzversicherung erforderlich. Gesetzliche Deckung gering: 100.000 US$

Personen-, 100.000 US$ Sachschäden

Kroatien nein
nicht

immer
nein

nicht
immer

x x  Schaden von gegnerischer Versicherung begutachten lassen. Mietwagen
nur bei beruflicher Nutzung des Fahrzeuges.

Niederlande ja ja nein
nicht

immer Bei Mietwagennutzung 25% Abzug wegen Eigenersparnis.

Österreich nicht
immer

ja nein ja Polizei nimmt Unfälle mit reinem Sachschaden nicht auf. Zeugen wichtig!

Polen nein
nicht

immer
nein nein x x

 Mietwagen nur bei beruflicher Nutzung des Fahrzeuges.
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Portugal nicht
immer

nicht
immer

ja nein
x  Notwendigkeit eines Mietwagens entscheidet gegnerische Versicherung;

sie allein vermittelt den Leihwagen.

Rumänien nicht
immer

nein nein nein
x x  Schmerzensgeld nur bei schweren Verletzungen. Gesetzliche Deckung

ungenügend: pauschal nur ca. 4000 EUR.
Schweden ja Schaden von gegnerischer Versicherung begutachten lassen

Schweiz nicht
immer

nicht
immer

ja
nicht

immer
Nutzungsausfallentschädigung gering (ca. 13 EUR/Tag). Für Fahrzeuge ab

2 Jahren keine Wertminderung.

Slowakische
Republik

nein
nicht

immer
nein ja

X Mietwagen nur bei beruflicher Nutzung des Fahrzeuges.
Alle Ansprüche verjähren nach 2 Jahren.

Slowenien nein
nicht

immer
nicht

immer
ja

x x  Mietwagen/Nutzungsausfall-Entschädigung nur bei beruflicher Nutzung
des Fahrzeuges. Gesetzliche Deckung gering: 179.000 EUR Personen-,

119.000 EUR Sachschäden.

Spanien nein
nicht

immer
nein nein

Namen, Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Versicherung und Policenummer
notieren; Zulassungsstellen können keine Auskunft geben. Ansprüche

können meist nur mit spanischem Anwalt erfolgreich durchgesetzt werden.
Tschechische

Republik
nein

nicht
immer

nein ja
x  Schaden von gegnerischer Versicherung begutachten lassen. Alle

Ansprücke verjähren nach 2 Jahren.

Türkei ja
nicht

immer
nein nein

x x Fahrzeug in der Türkei reparieren oder dort Gutachten erstellen lassen, um
Abzüge zu vermeiden. Ansprüche können meist nur gerichtlich

durchgesetzt werden. Gesetzliche Deckung gering: 12.000 EUR Personen-,
1250 EUR Sachschäden.

Ungarn nein
nicht

immer
nein ja

x  Für Fahrzeuge ab 2 Jahren gibt es bei Ersatzteilen einen Abzug "neu für
alt".

WICHTIG:
- Immer ins Gepäck: Grüne Versicherungskarte und Europäischer Unfallbericht
- Totalschäden der Zollbehörde melden, um Gebühren bei Ausreise zu vermeiden.
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR


